
Kreisverwaltung Kommunales
Südwestpfalz Jobcenter

Vollmacht

zum Antrag auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld) nach 
den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Teil II (SGB II).

Wir, die Unterzeichnenden, bevollmächtigen uns hiermit gegenseitig bis zum Widerruf 
dieser Vollmacht, dass jeder mit verbindlicher Wirkung für den anderen und für die 
nachstehend aufgeführten minderjährigen, unverheirateten Kinder alle für die Bean-
tragung, Gewährung, Rücknahme oder Rückzahlung von Leistungen nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch – SGB II – erforderlichen Verfahrens- und Rechtshand-
lungen vornehmen und entgegennehmen kann.

Als Empfangsbevollmächtigte/r und zentrale/r Ansprechpartner/in für die Bedarfsge-
meinschaft wird,

Die Unterzeichnenden erklären sich damit einverstanden, dass aus Gründen der Ver-
waltungspraktikabilität und Verwaltungsökonomie Schriftstücke des Kommunalen 
Jobcenters regelmäßig nur an den benannten Ansprechpartner gerichtet werden, oh-
ne dass andere Bevollmächtigte gesondert verständigt werden.

geboren am, benannt.

den,

Name, Vorname Geburtsdatum Unterschrift

Antragsteller/in

Partner/in

Volljährige/r unter 25 Jahren

Volljährige/r unter 25 Jahren

Volljährige/r unter 25 Jahren

Kind unter 18 Jahren

Kind unter 18 Jahren

Kind unter 18 Jahren

Kind unter 18 Jahren

Kind unter 18 Jahren

Kind unter 18 Jahren



§ 13 Sozialgesetzbuch X - Bevollmächtigte und Beistände

(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Voll-
macht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshand-
lungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt. Der Bevollmächtigte
hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen. Ein Widerruf der Voll-
macht wird der Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht.

(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine
Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder seiner gesetzlichen Vertretung aufge-
hoben; der Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger im Verwal-
tungsverfahren auftritt, dessen Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizubringen.

(3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, muss sich die Behörde an ihn
wenden. Sie kann sich an den Beteiligten selbst wenden, soweit er zur Mitwirkung
verpflichtet ist. Wendet sich die Behörde an den Beteiligten, muss der Bevollmächtigte
verständigt werden. Vorschriften über die Zustellung an Bevollmächtigte bleiben unbe-
rührt.

(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand
erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten vorge-
bracht, soweit dieser nicht unverzüglich widerspricht.

(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des
Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbringen.

(6) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden,
wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur zurückge-
wiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind. Nicht zurück-
gewiesen werden können Personen, die nach § 73 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 bis 9 des
Sozialgerichtsgesetzes zur Vertretung im sozialgerichtlichen Verfahren befugt sind.

(7) Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem Beteiligten, dessen
Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen wird, schriftlich mitzuteilen. Verfah-
renshandlungen des zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Beistandes, die dieser
nach der Zurückweisung vornimmt, sind unwirksam.
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